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A. Einleitung

Seit dem 01.07.2018 bietet die Haft-
pflichtkasse die Betriebshaftpflicht-
versicherung für kleine und mittlere 
landwirtschaftliche Betriebe an. Zum 
versicherten Betriebsstättenrisiko zählt 
auch der eigentliche Produktionsverlauf 
bei der Herstellung von betrieblichen 
Erzeugnissen. Hiervon abzugrenzen ist 
jedoch das Produkthaftpflichtrisiko als 
Hersteller und Lieferant von betriebli-
chen Erzeugnissen, also die Haftung des 
Versicherten für das Produktionsergebnis 
seiner betrieblichen Tätigkeit. 

In der Praxis taucht hierzu regelmäßig 
die Frage auf, welcher Versicherungs-
schutz für den jeweiligen Betrieb benö-
tigt wird, um für eine bedarfsgerechte 
Absicherung des Produkthaftpflichtrisi-
kos in der Betriebshaftpflichtversiche-
rung zu sorgen. 

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, 
mit diesem Fach-Informationsdienst 
die haftungsrechtlichen Grundlagen 
und den Deckungsumfang der landwirt-
schaftlichen Betriebshaftpflichtversiche-
rung der Haftpflichtkasse zum Produkt-
haftpflichtrisiko darzustellen.

B.  Was bedeutet „Produkt- 
           haftung“?

I. „Konventionelles“ Produkthaftpflicht-
risiko für Personen- und Sachschäden

1. Haftungsgrundlagen

Eine Haftung kann sich für einen Her-
steller von Produkten aus dem Bürger-
lichen Gesetzbuch nach § 823 I erge-
ben. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass 
ein fehlerhaftes Produkt schuldhaft in 
den Verkehr gebracht wurde und hier-
durch Personen- oder Sachschäden 
entstanden sind. Gegenüber Verbrau-
chern kommt sogar eine reine Ge-
fährdungshaftung für  Personen- und 
Sachschäden nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) 
in Betracht, d. h. eine Haftung, bei der 
kein Verschulden notwendig ist, um eine 
Verantwortlichkeit des Herstellers aus-
zulösen (zur Vertiefung der gesetzlichen 
Haftungsgrundlagen verweisen wir auf 
unseren Fach-Informationsdienst vom 
26.06.2013, 2013/-2-, „Allgemeine Haft-
pflichtversicherung“).

2. Versicherungsschutz

a) Lieferung von Endprodukten an  
     Endverbraucher

Die landwirtschaftliche Betriebshaft-
pflichtversicherung der Haftpflichtkasse 
deckt das „konventionelle Produkthaft-
pflichtrisiko“ des Herstellers fehlerhafter 

Fach-Informationsdienst 02/2019

Die erweiterte Produkthaftpflichtdeckung in 
der landwirtschaftlichen Haftpflichtver- 
sicherung - Grundlagen und praktische Fälle 
Verfasser:
Erik Höpfner und Rüdiger Heinke 
(Haftpflicht Vertrag Firmenkunden | Haftpflicht Schaden Firmenkunden)



Erzeugnisse für Personen- und Sach-
schäden ab. Versichert ist die Haftung 
des Versicherungsnehmers für Personen- 
und Sachschäden, die durch hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse oder auch 
durch erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen entstehen. Der Versiche-
rungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Versicherungsnehmer die 
Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die 
Arbeiten abgeschlossen oder die Leis-
tungen ausgeführt hat (vgl. Besondere 
Bedingungen und Risikobeschreibungen 
[im Folgenden „BBR“] für landwirtschaft-
liche Betriebe, Stand 01/2019, Teil C. 1.1).

In der Regel ist diese Deckung für kleine 
und mittlere Betriebe auch ausreichend, 
wenn z. B. im Betrieb des Versicherten 
nur Endprodukte hergestellt und an End-
verbraucher verkauft werden.
Wird der Versicherte bei eintretenden 
Personen- und Sachschäden auf Basis 
der oben genannten privatrechtlichen 
gesetzlichen Haftungsgrundlagen auf 
Schadenersatz in Anspruch genommen, 
bietet die Betriebshaftpflichtversiche-
rung der Haftpflichtkasse für landwirt-
schaftliche Betriebe hierfür Deckungs-
schutz im versicherten Umfang.

Beispiel: Ein Landwirt verkauft in sei-
nem Hofladen Milch an Endkunden. Es 
stellt sich heraus, dass die Milch wegen 
Verletzung von Hygienevorschriften mit 
Salmonellen verunreinigt war. Die betrof-
fenen Verbraucher erleiden Lebensmit-
telvergiftungen und verlangen Schmer-
zensgeld. In diesem Fall haftet der 
Landwirt als Hersteller sowohl aus § 823 
I BGB als auch verschuldensunabhängig 
auf der Grundlage des ProdHaftG.

b) Lieferung von Erzeugnissen als  
     Bestandteil von Gesamtprodukten

Anders gestaltet sich der Fall, wenn 
sich der Tätigkeitsumfang des landwirt-
schaftlichen Betriebes nicht im Verkauf 
von Erzeugnissen an Endverbraucher 

erschöpft, sondern sich demgegenüber 
erweitert, wenn z. B. landwirtschaftliche 
Erzeugnisse des Betriebes als Teile von 
Gesamtprodukten industriell weiterver-
arbeitet werden und diese Gesamtpro-
dukte dann nicht mehr veräußert werden 
können. Hier bietet die Betriebshaft-
pflichtversicherung Deckung für ggf. ein-
tretende Personen- und Sachschäden. 
Die Absicherung nur des konventionellen 
Produkthaftpflichtrisikos würde aber zu 
kurz greifen, um das gesamte Haftungs-
risiko des Versicherten abzudecken. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes ist die Herstellung einer 
von Anfang an mangelhaften Sache 
nämlich kein Sach-, sondern ein ech-
ter Vermögensschaden (vgl. z. B. schon 
BGH, VersR 1954, S. 557). 

Beispiel: Ein landwirtschaftlicher Betrieb 
liefert mit Krankheitserregern kontami-
nierte Eier an einen Bäcker, der diese zur 
Produktion von Fertigteiglingen verwen-
det. Diese sind wegen der mangelhaften 
Eier jedoch nicht mehr verkäuflich, der 
Fehler wird vor der Weiterveräußerung 
noch erkannt. Der Bäcker macht Scha-
denersatzansprüche wegen angefalle-
ner Kosten (u. a. Entsorgung, Reinigung) 
geltend.

Ersatzansprüche wegen des von vorne- 
herein mangelhaften Gesamtproduktes 
würden also nicht unter das konventio-
nelle Produkthaftpflichtrisiko fallen.  

II. Produkthaftpflichtrisiko für echte  
     Vermögensschäden

1. Haftungsgrundlagen

Die Haftungsgrundlagen unterscheiden 
sich bei der Geltendmachung echter 
Vermögensschäden (solcher, die nicht 
lediglich Folge eines Personen- oder 
Sachschadens sind, sog. „unechte“ Ver-
mögensschäden) grundsätzlich von den 
oben zur konventionellen Produkthaft-
pflicht unter B. I. 1. dargestellten Grund-
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sätzen. Eine deliktische Haftung nach       
§ 823 I BGB scheidet aus, da diese Vor-
schrift das Vermögen als solches nicht 
schützt, also „echte Vermögensschäden“ 
nicht umfasst. Auch eine verschuldens-
unabhängige Haftung nach dem Prod-
HaftG greift nicht durch, da dieses nur 
Verbraucher zum Schadenersatz berech-
tigt und Ansprüche nur bei Personen- 
und Sachschäden auf dieses Gesetz ge-
stützt werden können. Eine Haftung für 
entstandene Vermögensschäden kann 
sich jedoch aus den vertragsrechtlichen 
gesetzlichen Schadenersatzvorschrif-
ten ergeben. Im vorgenannten Schaden-
beispiel haftet der Landwirt dem Bäcker 
für dessen schadenbedingte Kosten aus 
§§ 280 I i. V. m. 433 BGB, da er seine 
Pflichten aus dem Kaufvertrag durch 
Lieferung einer mangelhaften Kaufsache 
schuldhaft verletzt hat.

2. Versicherungsschutz

Nach Ziff. 1.1, 2.1 der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) erstreckt sich 
der Versicherungsschutz in der allgemei-
nen Haftpflichtversicherung grundsätz-
lich nicht auf echte Vermögensschäden. 
Über Teil A. Ziff. 7.14 der BBR zur Be-
triebshaftpflichtversicherung werden 
Vermögensschäden in gewissem Maße 
in den Deckungsumfang eingeschlossen. 
Nach Teil A. Ziff. 7.14.5. a) der BBR sind 
jedoch von der Vermögensschadenversi-
cherung wiederum Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die durch vom Versi-
cherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen oder 
geleistete Arbeiten entstehen, ausge-
schlossen.

3. Fazit

Verursacht ein vom Landwirt hergestell-
tes Erzeugnis einen echten Vermögens-
schaden, z. B. durch Vermischung mit 
anderen Produkten zu einem Gesamt-

produkt, ist dieser Schaden also an sich 
nicht über die Betriebshaftpflichtversi-
cherung gedeckt.

C. Die erweiterte Produkt- 
           haftpflichtdeckung

I. Einleitung

Die Haftpflichtkasse bietet zur Ab-
sicherung des Produkthaftungsrisikos 
für echte Vermögensschäden fakultativ 
gegen Beitragszuschlag den Einschluss 
einer „erweiterten Produkthaftpflicht-
deckung“ als Zusatz zur Betriebs-
haftpflichtversicherung an. Hier kann 
zwischen den Versicherungssummen für 
diesen Zusatzbaustein von 500.000 
EUR (2fach jahresmaximiert, Beitragszu-
schlag 20 %, mind. 100,00 EUR, Selbst-
behalt 2.500 EUR) und 1.000.000 EUR 
(2fach jahresmaximiert, Beitragszu-
schlag 30 %, mind. 175,00 EUR, Selbst-
behalt 2.500 EUR) gewählt werden. 

Der Deckungsumfang stützt sich auf 
das sog. „Erweiterte Produkthaft-
pflichtmodell des Gesamtverbandes 
der deutschen Versicherungswirtschaft“. 
Mit diesem im Jahr 1973 geschaffenen 
Modell wurden - anders als bei der kon-
ventionellen Produkthaftung - reine Ver-
mögensschäden durch hergestellte und 
gelieferte Sachen über verschiedene, ab-
schließend definierte Deckungsbaustei-
ne in den Versicherungsumfang einge-
schlossen. Es handelt sich daher bei der 
optionalen Erweiterung auf Produktver-
mögensschäden nicht um eine generelle 
Erweiterung der Haftpflichtversicherung 
auf echte Vermögensschäden durch 
fehlerhafte Produkte, sondern um eine 
Deckung für explizit und abschließend 
genannte Konstellationen im Umfang 
der BBR („Bausteinprinzip der erweiter-
ten Produkthaftung“).

Das Produkthaftpflichtmodell enthält 
eine einheitliche Terminologie wesent-



licher Begriffe, um für größtmögliche 
Verständlichkeit des Klauselwerkes zu 
sorgen.  
 
Hier eine verkürzte Nennung zentraler 
Begriffe und deren Definitionen:

 „Erzeugnis“ ist das, was der Versicherte  
   geliefert/hergestellt hat 
 „Produkt“ ist das, was Dritte geliefert/ 

   hergestellt haben
 „Gesamtprodukt“ ist das, was aus Er- 

   zeugnissen und Produkten letztlich  
   entstanden ist

II. Aufbau der (erweiterten) Produkt-
haftpflichtversicherung in der landwirt-
schaftlichen Betriebshaftpflichtversi-
cherung der Haftpflichtkasse

Das Produkthaftpflichtrisiko wird in Teil 
C. der BBR geregelt. Hier wird in C. 1.1 zu-
nächst das allgemeine (konventionelle) 
Produktrisiko genannt. Unter C. 4. folgen 
die „Abgrenzungen und Erweiterungen 
des Versicherungsschutzes“ einschließlich 
der Bausteine zur erweiterten Produkt-
haftpflicht.

1. Personen- oder Sachschäden durch 
Fehlen zugesicherter Eigenschaften von 
Sachen – C. 4.1 BBR

Bevor die modularen Bausteine der er-
weiterten Produkthaftpflichtversiche-
rung zur Mitversicherung von Vermö-
gensschadentatbeständen in C. 4.2 und 
C. 4.3 aufgeführt sind, enthält  
C. 4.1 noch eine wesentliche Erweiterung 
des Versicherungsschutzes für Personen- 
oder Sachschäden, wenn dem Erzeug-
nis des Versicherungsnehmers eine von 
diesem rein vertraglich zum Zeitpunkt 
des Gefahrenüberganges zugesicherte 
Eigenschaft fehlt und es durch diesen 
Sachmangel zu einem Schaden kam. 

Beispiel: Der Versicherungsnehmer er-
klärt ausdrücklich, dass die verkauften 
Naturdärme geschmacksneutral (zugesi-

cherte Eigenschaft) und deshalb auch für 
die Verarbeitung von Lebensmitteln ge-
eignet seien. Die Lebensmittel nehmen 
jedoch den Geschmack des Naturdarmes 
an und sind deshalb nicht mehr zu ver-
werten. 

Die Klausel erstreckt die Deckung im ge-
nannten Umfang auf vertragliche, über 
die gesetzliche Haftpflicht hinausge-
hende, verschuldensunabhängige Zu-
sagen, welche unter Ziff. 7.3 AHB fallen. 
Zu beachten sind in Konstellationen der 
vorliegenden Art  immer auch  die Risiko-
abgrenzungen nach C. 6.1.1 (Erfüllung) 
und C. 6.2.1 (Ansprüche aus Garantien) 
außerhalb der von C. 4.1 gedeckten Tat-
bestände. 

2. Baustein „Verbindungs-, Vermi-
schungs-, Verarbeitungsschäden“ –  
C. 4.2 BBR

Unter C. 4.2 sind Vermögensschäden 
versichert, die entstanden sind, weil das 
Erzeugnis des Versicherungsnehmers 
mangelhaft war. Da dieses mangel-
hafte Erzeugnis mit anderen Produkten 
verbunden, vermischt oder verarbei-
tet wurde, ist das daraus entstehende 
Gesamtprodukt ebenfalls mangelhaft. 
Wichtig hierbei ist, dass das Erzeugnis 
des Versicherungsnehmers aus tatsächli-
chen oder auch wirtschaftlichen Gründen 
untrennbar im Gesamtprodukt aufge-
gangen sein muss. 

Gedeckt sind ausschließlich Schaden-
ersatzansprüche:
 
C. 4.2.2.1: wegen der Beschädigung oder 
Vernichtung der anderen Produkte, so-
weit hierfür nicht bereits Versicherungs-
schutz nach C. 1. oder C. 4.1 besteht. 

Beispiel: Der Versicherungsnehmer liefert 
mit Schadstoffen belastete Milch. Diese 
wird mit Milch von einem anderen Be-
trieb (Abnehmer) zusammengefüllt. Der 
Abnehmer fordert vom Versicherungs-



nehmer Ersatz für die unbrauchbar ge-
wordene Milch. 

Anmerkung zu C. 4.2.2.1: Der Verweis 
auf einen Vorrang der Deckung nach 
C. 1 (konventionelle Deckung für Perso-
nen- und Sachschäden) stellt das Rang-
verhältnis zwischen bzw. innerhalb der 
konventionellen und erweiterten Pro-
dukthaftpflichtversicherung heraus, d. h.: 
Soweit ein Sachschaden vorliegt, greift 
der umfassende allgemeine Deckungs-
schutz für Sachschäden einschließlich 
aller Folgeschäden, auch wenn ein Tat-
bestand der Ziff. C. 4.2 vorliegt.

C. 4.2.2.2: wegen anderer für die Her-
stellung der Gesamtprodukte aufge-
wendeter Kosten mit Ausnahme des 
Entgeltes für die mangelhaften Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers (z. B. 
Gehälter, Stromkosten)

Beispiel: Der Versicherungsnehmer liefert 
mit Schadstoffen belastete Milch. Die-
se wird mit Milch eines anderen Bauern 
(Abnehmer) zusammengefüllt und da-
nach pasteurisiert. Erst danach zeigt 
sich, dass die Milch unbrauchbar und 
unverkäuflich ist. Der Abnehmer macht 
Ersatz der Lohnaufwendungen für die 
Pasteurisierung geltend.

C. 4.2.2.3: wegen Kosten für eine recht-
lich gebotene und wirtschaftlich zu-
mutbare Nachbearbeitung der Ge-
samtprodukte oder für eine andere 
Schadenbeseitigung 

C. 4.2.2.4: wegen weiterer Vermögens-
nachteile (z. B. entgangener Gewinn), 
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur 
mit einem Preisnachlass veräußert wer-
den können 

Beispiel für C. 4.2.2.3 und C. 4.2.2.4: Der 
Versicherungsnehmer liefert mit Schweb-
stoffen verunreinigte Milch. Diese wird 
mit Milch eines anderen Betriebes zu-
sammengefüllt, bevor der Mangel auf-

fällt. Die Milch kann zwar gefiltert und 
von den Schwebstoffen befreit, aber 
danach nur mit einem deutlichen Preis-
nachlass verkauft werden. Vom Versi-
cherungsnehmer wird Ersatz sowohl der 
Kosten für das Filtern als auch der Ver-
kaufspreisdifferenz gefordert.

C. 4.2.2.5: wegen der dem Abnehmer des 
Versicherungsnehmers unmittelbar ent-
standenen Kosten durch den Produkti-
onsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit 
der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche 
wegen eines darüber hinausgehenden 
Schadens durch den Produktionsausfall 
sind nicht versichert.

Anmerkung: Versicherungsschutz be-
steht nur für die aus diesem Produktions-
ausfall unmittelbar resultierenden Kos-
ten, nicht jedoch für einen sich eventuell 
aus dem Produktionsausfall ergebenden 
entgangenen Gewinn. Die o. g. Kosten 
müssen dem (unmittelbaren) Abnehmer 
des Versicherungsnehmers entstanden 
sein (keine Deckung also, wenn solche 
fortlaufenden Kosten einem Dritten ent-
standen sind).

3. Baustein „Weiterverarbeitungs-/ 
Weiterbearbeitungsschäden“ – C. 4.3

In C. 4.3 sind Vermögensschäden erfasst, 
die entstanden sind, weil das Erzeugnis 
des Versicherungsnehmers mangelhaft 
war und dieses mangelhafte Erzeugnis 
mit anderen Produkten durch Weiterver- 
oder -bearbeitung zu einer neuen Sache 
umgestaltet wurde. Die neue Sache wird 
in diesem Fall nicht als „Gesamtprodukt“ 
bezeichnet, da die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers nicht mit anderen Pro-
dukten verbunden, vermischt oder ver-
arbeitet werden. „Erzeugnisse“ im Sinne 
dieser Regelung können sowohl solche 
des Versicherungsnehmers als auch Pro-
dukte Dritter sein, die Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers enthalten.  
 
 



Gedeckt sind ausschließlich Schaden-
ersatzansprüche:
 
C. 4.3.2.1: wegen Kosten für die Weiter-
verarbeitung oder -bearbeitung der 
mangelhaften Erzeugnisse, mit Ausnah-
me des Entgeltes für die mangelhaften 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, 
sofern die verarbeiteten oder bearbeite-
ten Erzeugnisse unveräußerlich sind

Beispiel: Der Versicherungsnehmer lie-
fert mit Pestiziden belastetes Getreide. 
Dieses wird in der Mühle des Abnehmers 
unter Lohneinsatz zu Mehl verarbeitet, 
bevor die Pestizidbelastung bemerkt 
wird, und das Mehl muss vernichtet wer-
den. Gegenüber dem Versicherungsneh-
mer werden Ersatzansprüche wegen der 
vergeblich aufgewandten Lohnkosten 
für die Weiterverarbeitung geltend ge-
macht.

C. 4.3.2.2: wegen Kosten für eine recht-
lich gebotene und wirtschaftlich zumut-
bare Nachbearbeitung der weiterverar-
beiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse 
oder für eine andere Schadenbeseiti-
gung

Beispiel: Abweichend vom vorgenannten 
Schadenbeispiel kann das Mehl che-
misch bearbeitet werden, um es weiter- 
zuverwenden. Der Abnehmer verlangt 
vom Versicherungsnehmer Ersatz der 
Lohnkosten für die chemische Nachbe-
arbeitung. 

C. 4.3.2.3.: wegen weiterer Vermögens-
nachteile (z. B. entgangener Gewinn), 
weil die weiterverarbeiteten oder -bear-
beiteten Erzeugnisse nicht oder nur mit 
einem Preisnachlass veräußert werden 
können 

Beispiel: Das Mehl kann chemisch be-
arbeitet werden, um es weiterverwenden 
zu können, danach aber nur noch als 
Tierfutter mit einem Preisnachlass ver-
kauft werden. Vom Versicherungsnehmer 

wird der Ersatz der Verkaufspreisdiffe-
renz gefordert.

Zu beachten ist in allen Schadenbei-
spielfällen, dass die Kosten für den Er-
satz des Erzeugnisses des Versicherungs-
nehmers, bzw. bei Ersatzmaßnahmen 
die anteiligen Kosten des Erzeugnisses 
am Gesamtprodukt/-erzeugnis bzw. Ver-
kaufspreis, grundsätzlich nicht vom Ver-
sicherungsschutz umfasst werden, da es 
sich hierbei um reine Vertragserfüllungs-
ansprüche handelt. 
 
4. Zusätzliche Erweiterung des Versi-
cherungsschutzes – C. 5.2 BBR

Abweichend von Ziff. 7.3 AHB sind in C. 
5.2 bis 5.4. der BBR noch Erweiterungen 
des Versicherungsschutzes geregelt, z. B. 
bei vertraglicher Abbedingung der kauf-
männischen Prüf- und Rügepflichten 
nach § 377 HGB.

D. Fazit 
 
Kleine und mittlere landwirtschaftli-
che Betriebe sind mit der Betriebshaft-
pflichtversicherung der Haftpflichtkasse 
auch zur Absicherung ihrer Produkt-
haftpflichtrisiken bestens geschützt. 
Das konventionelle Haftungsrisiko für 
Personen- und Sachschäden ist bereits 
bedingungsgemäß in der Betriebshaft-
pflichtversicherung eingeschlossen. Mit 
fakultativ versicherbaren Zusatzbaustei-
nen zur erweiterten Produkthaftpflicht-
versicherung können darüber hinaus 
bedarfsgerecht reine Vermögensschäden 
bei der Haftpflichtkasse abgesichert 
werden.
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Sie haben noch Fragen?  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

So erreichen Sie uns: 
 Telefon: 06154/601-1275
 E-Mail:  info@haftpflichtkasse.de
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